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Art. 5 Anerkennungsverordnung: Aus
Nachfluchtgründen entstehender Bedarf an
internationalem Schutz

1. Wortlaut

(1) Die begründete Furcht vor Verfolgung oder die tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden
zu erleiden, kann auf Folgendem beruhen:

a) Ereignissen, die eingetreten sind, nachdem der Antragsteller das Herkunftsland verlassen hat,
oder

b) Aktivitäten des Antragstellers nach Verlassen des Herkunftslandes, insbesondere wenn die
Aktivitäten, auf die der Antragsteller sich stützt, nachweislich Ausdruck und Fortsetzung einer
bereits im Herkunftsland bestehenden Überzeugung, Weltanschauung oder Ausrichtung sind.
(2) Beruht die Gefahr einer Verfolgung oder eines ernsthaften Schadens auf Umständen, die der
Antragsteller nach Verlassen des Herkunftslandes zu dem alleinigen oder hauptsächlichen Zweck
herbeigeführt hat, die notwendigen Voraussetzungen für die Beantragung der Gewährung des
internationalen Schutzes zu schaffen, so kann die Asylbehörde die Gewährung des internationalen
Schutzes ablehnen, sofern jede getroffene Entscheidung über den Antrag auf internationalen
Schutz mit dem Genfer Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 in der
durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967 ergänzten Fassung (im Folgenden „Genfer
Flüchtlingskonvention“), der EMRK und der Charta vereinbar ist.
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